
ZEICHNERISCHE
FESTSETZUNGEN
1.
ART DER BAUUCHEN NUTZUNG

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

4.
SONSTIGE FESTSETZUNGEN
—~— —
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
gemäß § 9 Abs. 7 BauGB

5.
NUTZUNGSSCHABLONE

Zahl der
Vollgeschosse

Stadt Haslach
Bebauungsplan “Schafsteg“
5. Änderung - Baugrenze für Flst.Nr. 2528

Aufgestellt
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
mit Entwurfsbilligung und Auslegungsbeschluss
durch den Gemeinderat
ortsübliche Bekanntmachung
öffentlich ausgelegt
Haslach, den 23.07.2013

Als Satzung beschl
nach §10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 74
und § 4 Abs. 1 GemO Baden-Württemberg
Haslach, den 23.07.2013

Rechtsverbindlich
nach §10 Abs.3 BauGB durch
ortsübliche Bekanntmachung
Haslach, den 26.07.2013

Ausfertigung:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Plans, sowie die textli en F~
unter Beachtung des vorstehenden Verfahrens mit den hierzu rgange
Beschlüssen des Gemeinderats der Stadt Haslach übereinstim en

Deckblatt zum zeichnerischen Teil des Bebauungsplans

BAUWEISE; BAUUNIE; BAUGRENZE

—. —-— Baugrenze

..s...... Nutzungsänderung

am 16.04.2013

Haslach, den 23.07.13

i 1er, Bürgermeister
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